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Bei der Einführung des Euros sagten prominente Ökonomen und Sozial­
wissenschaftler voraus, Europa werde bald wie ein Kartenhaus zusammen­
fallen. Die gemeinsame Währung lade nun die Hauptlast der Anpassung 
auf die »Schultern« des Arbeitsmarkts, aber von einem ausgebildeten euro­
päischen Arbeitsmarkt könne nicht die Rede sein. Zum Teil behielten diese 
Kassandra-Rufer recht, denn die tief gehende Krise 2008/09 ist noch nicht 
ausgestanden. Vor allem die Sparpolitik führte in vielen Mitgliedstaaten 
zum sozialpolitischen Muskelschwund, ausgelöst durch dramatisch hohe 
(Jugend-)Arbeitslosenzahlen, zurückgehende Ausgaben für Bildung und 
Gesundheit, fehlende Investitionen in innovative Produkte, Diensdeistun-
gen, Infrastruktur und Erhalt der Umwelt und damit in Beschäftigung. Ist 
der Ausstieg aus dem Euro die einzige Lösung? Dieser Essay argumentiert 
für Alternativen und verweisr auf Möglichkeiten, durch europaweite ar-
beits- und sozialpolitische Maßnahmen die Europakrise lösen zu helfen.1 

Gibt es einen europäischen Arbeitsmarkt? 
Brauchen wir ihn? 

Eine ironische Zeitgenossin könnte dazu anmerken: Ja, es gibt einen euro­
päischen Arbeitsmarkt, aber nur am Mittwochabend, wenn die Spiele der 
Champions League im Fernsehen übertragen werden; dieser Wettbewerb 
ist zwar europäisch, schließr aber Frauen aus. 

Abgesehen von der krassen Gender-Lücke reicht das natürlich nicht aus 
und entspricht auch nicht dem, was sich Theoretiker unter einem euro-

1 Gekürzte und überarbeitete Fassung meines 2014 erschienenen Diskussionsbeitrags 
Inclusive Growth: What Future for the European Social Model?, TZA Policy Paper 82, 
Bonn. Auf einen Anmerkungs- und Literaturapparat wird deshalb weitgehend verzichtet. 
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päischen Atbeitsmarkt vorstellen. Was dazugehört, ist den folgenden Zita­
ten zu entnehmen. 

»Eine einheitliche Währung funktioniert in den Vereinigten Staaten, weil die 
Löhne flexibel und die Arbeiter mobil sind. Die Arbeiter wandern, um einen Job 
zu finden; nicht wettbewerbsfähige Industrien reduzieren die Kosten. Europa 
fehlen diese Vorteile. Die Löhne sind starr, die Arbeiter unbeweglich. Die Fran­
zosen emigrieren nicht massenhaft nach Deutschland. Eine Möglichkeit, Untet-
schiede in der Wettbewerbsfähigkeit auszugleichen, besteht in flexiblen Wechsel­
kursen. Weniger produktive [.ander haben niedrigere Wechselkurse. Eine einheit­
liche Währung eliminiert diese Möglichkeit« (Samuelson 1997: 2, Übersetzung 
durch den Autor). 

Auch der prominente amerikanische Ökonom Alan Blinder warnte schon 
früh vor dem Euro und fügte einen weiteren Grund hinzu: 

»Eine gemeinsame Währungspolitik und das Verschwinden der Wechselkurspolitik 
innerhalb Europas nehmen zwei sehr bedeutende Anpassungsmechanismen weg. 
Wenn ein Land in die Knie geht, kann es nicht mehr abwerten oder die Zinsen 
senken. Was bleibt übrig? Die zwei großen Anpassungsmechanismen, die wir in 
Amerika benutzen, sind Arbeitsmobilität und Finanztransfers. Die Arbeitsmobilität 
in Kuropa wird für lange Zeit gering bleiben, und die gegenwärtigen Finanztrans­
fers zwischen den Nationalstaaten sind viel kleiner und politischer als zwischen den 
Staaten der USA. Die europäischen Länder könnten noch für eine lange Zeit mit 
hoher Arbcitslosigkeär dahinkümmern« (Blinder 1998: 48, Übersetzung durch den 
Autor). 

In der Tat. Ein zwischenstaatlicher Risikoausgleich wie etwa die amerikani­
sche Arbeitslosenversicherung fehlt i n Europa, und auch die düstere Prog­
nose hoher Arbeitslosigkeit hat sich bestätigt. Mehr noch: Seit 2005 stag­
niert die Beschäftigung in der Eurozone nahezu; in den übrigen EU-Mi t ­
gliedstaaten stieg sie zwar leicht, aber das mit der Strategie »Europa 2 0 2 0 « 
anvisierte Ziel einer Beschäftigungsquote von 75 Prozent ist noch in weiter 
Ferne. Das Armutsrisiko erhöhte sich in der Eurozone stärker als in den 
übrigen Mitgliedstaaten, insbesondere die materielle Armut. Die Ein­
kommensungleichheit entwickelte sich in der Eurozone ebenfalls ungüns­
tiger als in den übrigen EU-Ländern. Die Arbeitsmobilität hat sich zwar 
beschleunigt, insbesondere unter den Hochqualifizierten, erreicht aber 
nach wie vor nicht die Dimensionen der Vereinigten Staaten und ist nach 
Auskunft von Experten zu gering, um einen nennenswerten Beitrag zur 
Bewältigung der Europakrise zu leisten. 

Auch in Europa hat es an frühen kritischen Stimmen nicht gefehlt. 
Eine der prominentesten kam aus Deutschland. Der Ton von Fritz W. 
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Scharpf ist heute sogar noch etwas schärfer als vor 20 Jahren. Der Verlust 

an makroökonomischer Autonomie, vor allem der nominellen Abwertung, 

habe mittlerweile in vielen Ländern zu realen Abwertungen in Form von 

drastischen Lohnsenkungen und Kürzungen der Sozialausgaben geführt, 

die an die Substanz der nationalen wie europäischen Demokratie gingen. 

»Die derzeitige Politik zur Bewältigung der Eurokrise kann nur als ein Notstands­
regime qualifiziert werden, das die demokratischen Prozesse in den Mitgliedsstaa­
ten ausschaltet und dem auch auf der europäischen Ebene die demokratische Le­
gitimation fehle, Sie wird von den Regierungen der Gläubigerländer und der 
Kommission durchgesetzt in der kaum noch plausiblen Hoffnung, auf diese Weise 
eine noch gefahrlichere Finanzkrise abwenden zu können. Und das Europaparla­
ment und die pro-curopäischen Eliten in den Mitgliedsstaaten verschließen die 
Augen vor der manifesten Legitimad o nskrise in der noch weniger plausiblen Hoff­
nung, übet das Notstandsregime den Durchbruch zur Demokratie in einem euro­
päischen Bundesstaat erreichen zu können. Wenn aber die Währungsunion selbst 
die Ursache der Systemkrise ist und wenn ihre Verteidigung in den Defizitländern 
die Wirtschaft und die Demokratie ruiniert und zwischen den europäischen Völ­
kern Misstrauen, Verachtung und Feindschaft erzeugt, dann geht es nicht mehr 
darum, mit dem Euro zugleich Europa zu retten. Sondern es geht darum, Europa 
vor dem Euro z.u retten« {Scharpf 2012: 60). 

Scharpfs Kollege Wolfgang Streeck k o m m t zu einer ähnlichen Einschät­

zung. Aber anstelle eines etwa von Habermas nahegelegten Ausbaus euro­

päischer demokratischer Institutionen sieht er Chancen für die Aufrecht­

erhaltung arbeits- und sozialrechtlich hoher Standards nur im National­

staat. Dementsprechend formuliert er seine Kritik an der derzeitigen Euro­

papolitik noch einmal etwas gereizter. Alle Versuche in Brüssel, auf euro­

päischer Ebene eine den gemeinsamen Binnenmarkt flankierende und 

modifizierende gemeinsame Sozialpolitik zu installieren, seien gescheitert. 

Ja, der Begriff »soziale Dimension« werde dort gemieden wie die Pest. Und 

weiter, vor allem gegen Habermas gerichtet: 

»Was dann als >europäische Demokratie' figurierte, mit Parlament, Regierung, 
Öffentlichkeit und was immer, wäre nichts als eine den nationalen Postdemokra­
tien von oben aufgelegte weitere postdemokratische Lähmschicht. Regieren würden 
nach wie vor Herr Draghi und seine Finanztechnokraten, zusammen mit ihren von 
ihnen freizügig mit öffentlichem Geld (versorgtem lebenslangen Freunden aus der 
privaten Geldindustrie, eine Kamarilla, die sich faktisch wie rechtlich jede Ein­
mischung populär-demokratischer Politik in ihre inneren Angelegenheiten ver­
bitten könnte und würde. Ihr >Reformprogrammi - die Ersetzung des archaischen 
Klientelismus Siziliens oder Griechenlands durch den postmodernen Klientelismus 
des neuen Finanzkapitals - ginge unverändert weiter« {Streeck 2013: 88). 
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Man kann der scharfsinnigen Analyse von Streeck aufweiten Strecken fol­
gen, aber seine pessimistischen und gar provozierenden Schlussfolgerungen 
muss man nicht teilen. Es gibt Alternativen. Zunächst bescheinigen selbst 
kritische empirische Analysen, dass die dünne Eisschicht eines »sozialen 
Europas« erkennbar und auch anzuerkennen ist. Sicher, ein sehr dünnes 
Eis sogar, was die soziale Inklusion angeht. Ein Team belgischer Sozial-
forscher legte zum »Europäischen Jahr der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung 2010« einen Bericht vor, der zum Ergebnis kommt, 
dass zehn Jahre europäisch koordinierter sozialer Inklusionspolitik darin 
gescheitert sind, in irgendeiner substanziellen Weise zu diesem Ziel beizu­
tragen. Darüber hinaus hat der Europäische Gerichtshof in einigen Urtei­
len die Wettbewerbs- und Standortfreiheit der Betriebe vor das nationale 
Streikrecht und das Verbot der Unterbietung von Löhnen gestellt. 

Aber selbst dieser kritische Bericht erkennt kleine Fortschritte. Einige 
Hinweise müssen genügen: Bei all ihren Schwächen haben die Europäischen 
Sozial- und Strukturfonds auch zut realen Kohäsion beigetragen, zumindest 
ein stärkeres Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten stark gebremst. Der 
belgische Sozialwissenschaftler Frank Vandenbroucke weist beispielsweise 
darauf hin, dass zwar Ungleichheit und Armut innerhalb vieler EU-Mit­
gliedstaaten gestiegen seien, das Armutsrisiko in Gesamteuropa aber ge­
sunken sei. In der Gleichstellungspolitik hätten viele EU-Staaten im Gefolge 
europäischer Richtlinien infrastruktutelle wie rechtliche Vorkehrungen ge­
troffen, um die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, vor allem hin­
sichtlich Teilzeit und Elternurlaub, zu verbessern. Die europäische Antidis-
kriminierungspolitik habe eklatante Diskriminierung etwa von Älteren oder 
Migranten auf dem Arbeitsmarkt eingedämmt. 

Dieser Beitrag will einige Überlegungen zur Diskussion stellen, wie 
diese dünne »Eisschicht« gefestigt und begehbar gemacht werden könnte. 
Das zugrunde liegende Modell ist, wie eingangs angemerkt, an anderer 
Stelle ausgeführt (siehe Fußnote 1). Und gewiss bedürfte es zuerst makro­
ökonomischer Maßnahmen, die zum Teil schon ergriffen, aber bei Weitem 
noch nicht ausreichend konzipiert, geschweige denn umgesetzt wurden. 
Etwa die Kontrolle der Finanzmärkte und Banken oder ein europaweites 
Investitionsprogramm in die materielle Infrastruktur wie Energie, Trans­
port, Abwasser, Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese 
sind jedoch durch arbeits- und sozialpolitische Maßnahmen zu flankieren, 
die im Folgenden zu vier Strategien einer Europäisierung des Arbeitsmark­
tes gebündelt und beispielhaft erläutert werden. 
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Investive Sozialtransfers 

Sozialtransfers zwischen den EU-Mitgliedstaaten sind nicht neu. Der Eu­
ropäische Sozialfonds (ESF) ist ein Beispiel. Jährlich gibt et gut zehn M i l l i ­
arden Euro für beschäftigungsorientierte Sozialpolitik aus. Das sind im­
merhin schon jetzt jährlich etwa 500 Euro für jeden Arbeitslosen in der 
EU, die vorzugsweise in Regionen mit besonderen Beschäftigungsproble­
men fließen. Ob diese Ausgaben ihr Ziel erreichen, bleibt leider offen. 
Zwar gibt es zahlreiche Studien zu Einzelprogrammen meist aus nationaler 
Sicht, aber eine umfassende Meraevaluation aus europäischer Perspektive 
ist mir nicht bekannt. Insbesondere der Einfluss des ESF auf die Bildung 
nachhaltiger institutioneller Kapazitäten (moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt und effektive Umsetzungsstrukturen) ist weitgehend uner­
forscht. Die Europäische Kommission hat es leider versäumt, den Mehr­
wert des ESF dem europäischen Bürger transparent und nachdrücklich vor 
Augen zu führen. So wird es Populisten einfach gemacht, das Gespenst 
eines europäischen Sozialtransferstaats an die Wand zu malen, was nicht 
gerade zum guten Ruf des europäischen Sozialmodells beiträgt. 

Hier geht es aber um investive Sozialtransfers, denn dauerhafte konsum­
tive Sozialtransfers von starken zu schwachen EU-Mitgliedstaaten wären 
wegen des Subsidiaritätsprinzips in den europäischen Verträgen nicht 
legitimiert. Eine investive Weiterentwicklung des ESF in institutionelle 
Kapazitäten sehe ich in zweifacher Hinsicht: erstens in der Unterstützung 
des Aufbaus oder Ausbaus einer inklusiven Arbeitslosenversicherung in 
allen Mitgliedstaaten der EU; zweitens im Aufbau eines - nach föderalen 
Prinzipien ausgestalteten - transnationalcn Fonds zur Beschäftigungs- und 
Einkommenssicherung, der die nationalen Arbeitslosenversicherungen er­
gänzt. 

Viele vor allem der neuen EU-Mitglieder haben, wenn überhaupt, eine 
nur schwach entwickelte Arbeitslosenversicherung. Das liegt unter anderem 
daran, dass die invesrive Funktion dieser Institution durch die neoliberale 
Ökonomie nach wie vor unrerschätzt, wenn nicht gar geleugnet wird. Einer 
der größten Fehler von Politik und Wissenschaft ist es, im Arbeitslosengeld 
nur eine sogenannte passive Leistung zu sehen. Ein anfänglich generöses 
Arbeitslosengeld ist aber alles andere als »passiv«. Es bietet nicht nur einen 
fairen Solidarausgleich für ein persönlich meist unverschuldetes Risiko, 
sondern auch eine »aktive« Investition in produktive Arbeitssuche. 
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Neuere Untersuchungen - selbst von der OECD - zeigen, dass Arbeits­
lose mit anständigen Lohnersatzleistungen in den ersten sechs bis neun 
Monaten produktivere Arbeitsplätze finden als Arbeitslose ohne oder mit 
geringen Lohnersatzleistungen. Fast noch wichtiger: Diese Arbeitsplätze 
sind dauerhafter, das heißt, Drehtüreffekte - raus aus der Versicherungs­
leistung und wieder rein in die nächste Versicherungsleisrung — werden er­
heblich gemindert. 

Zu einer inklusiven Arbeitslosenversicherung gehört auch eine effektive 
Arbeitsverwaltung. Nur eine solche kann die parallel notwendige Arbeits­
vermittlung, die individuell zugeschnittene Arbeitsforderung und die Kon­
trolle des Versicherungsbetrugs gewährleisten. Gerade daran haperr es vor 
allem in den südlichen und in vielen der neuen Mitgliedstaaten der EU. 
Die Furcht, dass das Geld angeblich fleißiger deutscher Arbeiter in die 
Taschen angeblich fauler Griechen fließen könnte, ist also durchaus be­
rechtigt, solange keine Arbeitsverwaltung existiert, die moral hazardeffektiv 
zu kontrollieren vermag. 

Inklusive Arbeitslosenversicherung und effektive Arbeitsverwaltung 
können aber auch diejenigen Unternehmen stützen, die größere Umstruk­
turierungen mit entsprechenden Personalfolgen schultern müssen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder auszubauen. Darüber hinaus kön­
nen sie durch gezielte Arbeitsförderungsmaßnahmen effektiv dazu beitra­
gen, Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Nicht von ungefähr haben die 
meisten derjenigen Mitgliedstaaten, die das Instrumentarium der Arbeits­
förderung ausgebaut haben, auch signifikant geringere Quoten bei der 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

Klug gestaltete Arbeitslosenversicherungen erhöhen die Kapazität ein­
gebauter Stabilisatoren und die Kapazität zwischenregionaler Umverteilung 
für gleichwertige Lebensverhältnisse und mindern damit den Migrations­
druck. Schließlich, und nicht zuletzt, sind ausgebaute nationale Arbeits­
losenversicherungen auch notwendig für eine etwaige transnationale euro­
päische Arbeitslosenversicherung. Da mittlerweile auf höchster Brüsseler 
Ebene in diese Richtung gedacht wird, soll im Folgenden darauf eingegan­
gen werden. 

Für den Aufbau einer wenigstens rudimentären europäischen Arbeits­
losenversicherung kann ausnahmsweise die USA als Vorbild herangezogen 
werden, allerdings nur hinsichtlich ihrer konsequent föderativ ausgerichte­
ten Struktur und ihrer makroökonomischen Stabilisierungsfunktion. Insge­
samt funktioniert das US-System als automatischer Stabilisator, der in 
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Boomzeiten den Versicherungsfonds auffüllt und in Rezessionszeiten die 
Reserven aufzehrt. Durch Darlehen kann der Bund diese Stabilisierungs­
funktion verstärken, die nicht nur der Wirtschaft, sondern auch den Ar­
beitslosen hilft. Studien des unabhängigen Congressional Budget Office 
stuften die Arbeitslosenversicherung als das wirksamste antizyklische In­
strument unter elf andeten Instrumenten ein und bezifferten den Beschäf­
tigungseffekt auf das Zwei- bis Fünffache üblicher antizyklischer Infra­
strukturmaßnahmen. Darüber hinaus hätte die Armutsquote ohne die Ar­
beitslosenversicherung im Jahr 2009 bei 15,5 Prozent gelegen statt bei 14,3 
Prozent. Weitere Studien stellten fest, dass ein verlängerter Arbeitslosen­
geldbezug gesamtwirtschaftlich weniger kostspielig ist, als von vielen Main­
stream-Ökonomen vermutet oder behauptet witd: Fin 13-wöchiges An­
schlussarbeitslosengeld verlängert in den USA die Jobsuche nur um eine 
Woche. Darüber hinaus sind positive externe Effekte zu beachten. Die Ver­
längerung des Leistungsbezugs von Arbeitslosen in der Rezession vermin­
dert den Wettbewerb um die geringer werdenden Arbeitsplätze und somit 
die Dauer der Arbeitslosigkeit von Nichtleistungsbeziehern. 

Sicher sind die US-Erfahrungen nicht eins zu eins auf Europa zu über­
tragen, aber einige Grundeleniente könnten für eine europäische Beschäf­
tigungsversicherung übernommen werden. Zunächst srellt sich die Frage, 
ob eine europäische Einkommenssicherung bei Arbeitslosigkeit auf dem 
Prinzip der Sozialversicherung oder dem der Bedarfsorientiemng basieren 
soll. Für eine Beibehaltung und Stärkung des Sozialversicherungsprinzips 
sprechen mehrere Gründe: 

- Erstens ist eine individuelle und lohnbezogene Absicherung einfacher 
(und letztlich auch gerechter) zu berechnen und zu administrieren als 
eine haushaltsbezogene und bedarfsorientierte Absicherung. Bedarfs­
orientierte Systeme müssen bei der Leistungsberechnung viele andere 
Einkommen erfassen oder gar nur abschätzen, was - siehe die Erfah­
rungen mit Hartz IV - zu einer endlosen Klageflut führt. 

- Zweitens sind Versicherungsleistungen infolge von Eigenleistungen 
eigentumsrechtlich besser vor politischer Willkür geschützt als bedarfs­
orientierte Leistungen, die aus allgemeinen Steuermitteln finanziert 
werden. 

- Drittens sind die Anreize, zu arbeiten, bei Versicherungsleistungen stär­
ker als bei Bedarfsleistungen, nicht zuletzt auch infolge des sogenannten 
Anspruchseffekts, denn nur ein formelles Beschäftigungsverhältnis ge­
währleistet den (Wieder-)Gewinn von Ansprüchen. 
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- Viertens ist der makroökonomische StabilisierungsefFekt lohnbezogener 
Versicherungsleistungen meist größer als bei Bedarfsleistungen. 

- Fünftens wirken Versicherungsleistungen auch positiv auf die Psyche 
von Arbeitslosen, beispielsweise daran erkenntlich, dass der Gesund­
heitszustand versicherungsgedeckter Arbeitsloser signifikant besser ist 
als bei nicht versicherten oder nur bedarfsgesicherten Arbeitslosen. 

Doch soll die europäische Einkommenssicherung auf einer uniformen 
europäischen Arbeitslosenversicherung aufbauen, die je nach nationaler 
Tradition einzelstaatlich ergänzt werden kann? Oder soll sie nach wie vor 
aus nationalen Versicherungssystemen bestehen, die von der EU nur zu 
verstärken wären? 

Zur ersten Alternative haben Dullien und Fichtner (2012) einen Vor­
schlag vorgelegt, der derzeit von der Europäischen Kommission favorisiert 
zu werden scheint. Dieser Ansatz geht jedoch von zwei problematischen 
Annahmen aus: Er stellt die makroökonomische Stabilisierungsfunktion 
der Arbeitslosenversicherung in den Vordergrund und nicht deren Haupt­
funktion, nämlich die Einkommenssicherung bei unfreiwilliger Arbeits­
losigkeit. Zudem wird die investive Funktion von Lohnersatzleistungen für 
einen effizienten Ausgleich von Angebot und Nachfrage (matcking) und die 
Arbeitsförderung zu wenig beachtet. Der Vorschlag bietet daher nur einen 
bescheidenen Versicherungsschutz (50 Prozent) für die ersten 3 bis 12 Mo­
nate und erwartet, dass die meisten bestehenden nationalen Arbeits­
losenversicherungen bei Bedarf aufstocken; kurzfristige (oft saisonale) Ar­
beitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit sollen in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten bleiben. 

Derartige einheitliche Versicherungsleistungen sind im föderativen 
amerikanischen System ausdrücklich nicht vorgesehen. Im Gegensatz zu 
Dullien und Fichtner bleibt bei meinem folgenden Vorschlag die Haupt­
verantwortung der Einkommenssicherung bei den nationalen Arbeitslosen­
versicherungen, während die europäische Komponente nur die institu­
tionelle Umsetzung gewährleistet, Mindeststandards (wie Deckungsgrad) 
vorgibt und nationale Versicherungsleistungen gegebenenfalls nach Dring­
lichkeit, sozialer Inklusion und makroökonomischer Opportunität ergänzt. 
Die Entscheidung darüber sollte dem Europäischen Rat und dem Europäi­
schen Parlament vorbehalten bleiben. Gegen eine einheitliche europäische 
Arbeitslosenversicherung spricht auch, dass die derzeitigen einzelstaatlichen 
Arbeitslosenversicherungen sehr unterschiedlich sind und daher die Eini­
gung auf ein uniformes Kernsystem in naher Zukunft unwahrscheinlich ist. 
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Darüber hinaus bestünde mit einer einheitlichen europäischen Arbeitslo¬
senversicherung die Gefahr, dass die Mindeststandards der Einkommens­
sicherung weiter abgesenkt werden ohne komplementär steigende Anstren­
gungen und Kapazitäten für Arbeitsförderung. Mitgliedstaaten mit gut aus­
gebauten Systemen der Arbeitslosenversicherung könnten bei einer Verge­
meinschaftung geneigt sein, ihre Standards (und Kosten) weiter zu senken, 
während Mitgliedstaaten mit schlecht ausgebauten Systemen sich auf den 
europäisch garantierten (und finanzierten) Einkommensschutz beschrän­
ken könnten. Zunächst müssen in den Mitgliedstaaten überhaupt erst 
einmal vergleichbare Kapazitäten für Beschäftigungs- und Einkommens¬
sicherung geschaffen werden. Zudem müssten die Regelsysteme auch kon­
sequenter als das amerikanische Modell auf moderne Beschäftigungssys­
teme ausgerichtet werden, deren Risiken nicht nur aus Arbeitslosigkeit be­
stehen, sondern auch aus Beschäftigungs- und Einkommensrisiken flexibler 
Arbeitsstrukturen und lebenslaufbedingter Übergänge. 

Nach meiner Vorstellung wäre deshalb eine europäische Beschäftigungs¬
Versicherung anzustreben, die schon vom Begriff her das nicht mehr zu um­
gehende Faktum aufgreift, dass Arbeitsmarktrisiken nicht nur aus Arbeits­
losigkeit bestehen. Eine europäische Beschäftigungsversicherung würde sich 
wie im US-Modell aus eigensrändigen staadichen (nationalen) »Arbeits­
losenversicherungen« zusammensetzen, deren Infrastrukturen und arbeits­
marktpolitische Kapazitäten durch eine europäische fiskalische Kapazität 
unterstützt würden. Dafür könnte ein Europäischer Fonds zur Beschäf­
tigungs- und Einkommenssicherung (EIS = European Fund for Employ¬
ment and Income Securiry) etabliert werden, mit dessen Hilfe Mindest­
standards nationaler Versicherungssysteme zu entwickeln und zu garantie­
ren wären. Um das Inklusionsprinzip konsequent zu verfolgen, müssten 
diese Standards vor allem einen angemessenen Deckungsgrad der Versiche­
rung (etwa zwei Drittel der Erwerbspersonen) sowie ein würdiges Niveau 
der Einkommenssicherung (also über dem Existenzminimum liegend) ge­
währleisten. Solche Standards würden ein Mindestmaß institutioneller 
Kongruenz fördern, keinesfalls jedoch zur Harmonisierung der Versiche­
rungssysteme zwingen. 

Darüber hinaus könnte der EIS diese Systeme durch rückzahlbare 
Kredite unterstützen, wenn sie in Defizite geraten; das würde die Sta-
bilisierungsfünktion nationaler Versicherungen stärken. Schließlich könnte 
das EIS-Budget (analog dem US-Modell) genutzt werden, um in Regionen 
mit besonders großen Beschäftigungsproblemen ein Notstandsarbeits-


